
Sitzungsunterlagen

Sitzung des Umweltausschusses
Antragsfrist: 06.06.2019

10.07.2019



Inhaltsverzeichnis
Sitzungsdokumente 3

Einladung Ausschüsse 3
Vorlagendokumente 4

TOP Ö  5 Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans Windenergie; Beschluss zur
Einleitung des Verfahrens, Erstellung Potenzialflächenanalyse

4

Vorlage  398/2019-7 4
TOP Ö  6 Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 09.04.2019 betr.
Baurechtliche Festschreibung der Nutzung von Dächern von neuen Gewerbeansiedlungen

6

Antragsvorlage  280/2019-7 6
Antrag  280/2019-7 8

TOP Ö  7 Antrag der FDP-Fraktion vom 20.05.19 (Eingang 05.06.2019) betr. Spülmobil für
Vereine

10

Antragsvorlage  387/2019-11 10
Antrag  387/2019-11 11

TOP Ö  8 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 04.06.2019 betr.
Kunstrasenplätze und deren Pflege

13

Vorlage ohne Beschluss  402/2019-11 13
Anfrage  402/2019-11 15
Rundbrief StGB Nr. 137/2019  402/2019-11 16

2



 
 

 

E i n l a d u n g 
 

 
 

Sitzung Nr. 57/2019 

UwA Nr. 3/2019 

 
 
An die Mitglieder  

des Umweltausschusses 
der Stadt Bornheim 

Bornheim, den 12.06.2019 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
zur nächsten Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Bornheim lade ich Sie herzlich 
ein.  
Die Sitzung findet am Mittwoch, 10.07.2019, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, statt. 
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt: 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  

3 Einwohnerfragestunde  

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 31/2019 vom 
07.05.2019 

 

5 Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans Windenergie; Beschluss zur 
Einleitung des Verfahrens, Erstellung Potenzialflächenanalyse 
(StEA 10.07.19) 

398/2019-7 

6 Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 09.04.2019 betr. 
Baurechtliche Festschreibung der Nutzung von Dächern von neuen 
Gewerbeansiedlungen 
(UwA 07.05.19, StEA 22.05.19) 

280/2019-7 

7 Antrag der FDP-Fraktion vom 20.05.19 (Eingang 05.06.2019) betr. 
Spülmobil für Vereine 

387/2019-
11 

8 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 04.06.2019 betr. 
Kunstrasenplätze und deren Pflege 

402/2019-
11 

9 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

404/2019-1 

10 Anfragen mündlich  

 Nicht-öffentliche Sitzung 
 

 

11 Abschluss eines Rahmenvertrages für Landschaftsbauarbeiten auf 
städtischen Grundstücken 

388/2019-1 

12 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

 

13 Anfragen mündlich  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gezeichnet: Dr. Arnd Jürgen Kuhn beglaubigt:  

 (Vorsitzende/r)  (Verwaltungsfachangestellter) 
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Ausschuss für Stadtentwicklung 10.07.2019 

Umweltausschuss 10.07.2019 

Rat 11.07.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 398/2019-7 

    Stand 12.06.2019 

 
Betreff 
 

Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans Windenergie; Beschluss zur 
Einleitung des Verfahrens, Erstellung einer Potenzialflächenanalyse 

 
Beschlussentwurf Umweltausschuss 
 
Der Umweltausschuss nimmt das Rechtgutachten zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat wie 
folgt zu beschließen: siehe Beschlussentwurf Rat. 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt das Rechtsgutachten zur Kenntnis und empfiehlt 
dem Rat wie folgt zu beschließen:  siehe Beschlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat:  
 
Der Rat beschließt,  
1. zur Neuregelung der Steuerung der Windenergienutzung im gesamten Stadtgebiet die 

Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans 
Windkraft. 

2. zur Identifikation geeigneter Flächen für die Nutzung der Windenergie (Potenzialflächen) 
im Stadtgebiet die Erstellung einer gesamtstädtischen Potentialflächenanalyse unter Be-
rücksichtigung der noch gesondert zu beschließenden generellen städtebaulichen Ziele 
der Stadt Bornheim in Bezug auf die Windenergienutzung, den zwingenden gesetzlichen 
Vorgaben sowie der aktuellen Rechtsprechung.  

 
Sachverhalt 

 
Das Rechtsgutachten zu Fragen betreffend die Rechtswirksamkeit von Konzentrationszonen 
für die Windenergie im Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim wird in der gemeinsamen 
Sitzung des Ausschuss für Stadtentwicklung und des Umweltausschusses, am 10.07.2019, 
vom Rechtsanwalt Dr. Tassilo Schiffer vorgestellt.  
 
Der Gesetzgeber fördert die Nutzung der Windenergie durch die Einstufung der Windener-
gieanlagen als privilegierte Vorhaben im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetz-
buch (BauGB). Das vom Gesetzgeber geschaffene Instrument für die planerische Steuerung 
der Ausweisung von Vorrangzonen für Windenergie im Außenbereich ist der Planvorbehalt 
gemäß § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB.  
 
Im Jahre 2010/2011 wurde der Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim insgesamt neu 
aufgestellt und zwei Vorrangzonen für Windenergienutzung auf dem Gemeindegebiet fest-
gesetzt.  Mit Novellierung des EEG 2017 wurden die Förderbedingungen des EEG geändert. 
Dies führt dazu, dass speziell an windschwächeren Standorten nunmehr die Wahl einer 

Ö  5Ö  5
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möglichst optimierten Windenergieanlage mit großem Rotordurchmesser und einer großen 
Nabenhöhen unerlässlich ist für die Erlangung reeller Zuschlagschancen. In der Folge ist der 
Ausbau der Windenergie an Land in der Bundesrepublik Deutschland fast zum Erliegen ge-
kommen. Der Neubau von Windenergieanlagen ging 2019 um fast 90 % zurück. 
 
Die Stadt Bornheim verfolgt jedoch weiterhin das Ziel, im Gemeindegebiet Flächen für die 
Nutzung der Windkraft zur Verfügung zu stellen, um regenerative Energien zu fördern. Aller-
dings sollen zugleich die konkurrierenden Nutzungsansprüche an die Flächen hinreichende 
Berücksichtigung in der Planung finden.  
 
Die aktuelle Darstellung der Konzentrationszone im Flächennutzungsplan genügt diesen 
Vorstellungen der Stadt Bornheim nicht mehr in jedem Umfang.  Aus diesem Grund soll zu-
künftig zur Steuerung der Windenergienutzung ein sachlicher Teilflächennutzungsplan 
Windenergie für das gesamte Gebiet der Stadt Bornheim aufgestellt werden. Wenn nach 
Abschluss des Planungsprozesses der sachliche Teilflächennutzungsplan in Kraft tritt, soll 
der bestehenden Flächennutzungsplan, soweit er dem sachlichen Teilflächennutzungsplan 
widerspricht, zeitgleich geändert werden, um die Rechtskonformität der Planung zu gewähr-
leisten.    
 
Ziel und Zweck der Aufstellung des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes ist es daher, auf 
der einen Seite ausreichende und attraktive Konzentrationszonen für zukünftige Windener-
gienutzungen zu identifizieren und andererseits für das übrige Stadtgebiet eine Ausschluss-
wirkung zu erzielen, um eine „Verspargelung“ der Landschaft bzw. eine unkontrollierte An-
siedlung von Windenergie in städtebaulich unerwünschten Lagen sicher auszuschließen.  
 
Daher ist zur Vorbereitung der Ausweisung von Konzentrationszonen eine Potentialflä-
chenanalyse durchzuführen, die das gesamte Gemeindegebiet auf grundsätzlich für die 
Windenergienutzung geeignete Flächen untersucht. Dabei sind in einem ersten Schritt sol-
che Flächen zu identifizieren, die aus rechtgrundsätzlichen oder tatsächlichen Erwägungen 
für eine Windenergienutzung schlechterdings nicht in Betracht kommen (sogenannte harte 
Tabuzonen). In einem zweiten Schritt sind solchen Flächen auszuscheiden, die nach allge-
meinen und übergeordneten Kriterien der Stadt Bornheim nicht für Windenergienutzung zur 
Verfügung stehen sollen (entsprechend weiche Tabuzonen). Die so ermittelten Potentialflä-
chen sind dann in einem dritten Schritt mit den dort jeweils konkurrierenden Raumnutzungen 
abzuwägen.  
 
Mit der Erstellung der Planunterlagen für die Aufstellung des sachlichen Teilflächennut-
zungsplans Windenergie mit Begründung (einschließlich Umweltbericht) soll ein externes 
Planungsbüro beauftragt werden. Über die Vergabe des Auftrags soll ggf. in der nicht öffent-
lichen Sitzung entschieden werden (s. Vorlage 401/2019-7).  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
s. Vorlage 401/2019-7 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
(nicht abgedruckt) Rechtsgutachten 
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Umweltausschuss 07.05.2019 

Ausschuss für Stadtentwicklung 22.05.2019 

Rat 23.05.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 280/2019-7 

    Stand 18.04.2019 

 
Betreff 
 

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 09.04.2019 betr. Baurecht-
liche Festschreibung der Nutzung von Dächern von neuen Gewerbeansied-
lungen 

 
Beschlussentwurf Umweltausschuss: 
 
Der Umweltausschuss empfiehlt dem Rat  wie folgt zu beschließen: s. Beschlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat für Stadtentwicklung wie folgt zu be-
schließen: s. Beschlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat: 
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung: 

 bei jedem Aufstellungsverfahren eines Bebauungsplans mit großen Baukörpern (Ge-
werbe, Geschosswohnungsbau etc.) die Festsetzung von Dachbegrünungen zu prüfen 
und die empfohlene Entscheidung im Verfahren gegenüber dem Ausschuss/ Rat zu 
begründen, 

 bei jedem größeren städtischen Hochbauverfahren die Anlage von Dachbegrünungen 
zu prüfen und die getroffene Empfehlung im Verfahren gegenüber dem Ausschuss/ Rat 
zu begründen und 

 bei jeder Investorenplanung größerer Hochbauobjekte den Investor bzgl. der ökonomi-
schen und ökologischen Vorteile einer Dachbegrünung zu beraten. 

 
Sachverhalt 
 
Die Fraktion „Bündnis 90/ Die Grünen“ beantragt eine baurechtliche Festschreibung für die 
Nutzung von Dächern von neuen Gewerbeansiedlungen (siehe Anlage). 
 
In der Sitzung des Umweltausschusses am 08.11.2017 wurde in der Vorlage 694/2017 das 
Thema Dachbegrünungen behandelt und bereits beschlossen, in jedem Aufstellungsverfah-
ren eines Bebauungsplans mit großen Baukörpern und bei jedem größeren städtischen 
Hochbauverfahren die Festsetzungen und Anlage von Dachbegrünungen zu prüfen und die 
getroffene Entscheidung im Verfahren gegenüber dem Ausschuss/ Rat zu begründen. 
 
Des Weiteren sollen Investoren bei der Planung größerer Hochbauprojekte hinsichtlich der 
Vorteile einer Dachbegrünung beraten werden. Ohne gültige Festsetzungen in bestehenden 
Gebieten hat die Verwaltung keine Handhabe dies von den Bauherren zu fordern. Konkrete-
re Festsetzungen werden dann im Rahmen von Bebauungsplanverfahren gefasst. 

Ö  6Ö  6
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Wie beantragt, soll sowohl der Umweltausschuss als auch der Ausschuss für Stadtentwick-
lung über das Thema Dachbegrünungen beschließen. Die Verwaltung sieht jedoch die Not-
wendigkeit eines Grundsatzbeschlusses durch den Rat.  
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Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · Servatiusweg 19-23 · 53332 Bornheim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Stadtratsfraktion Bornheim 
 

Dr. Kuhn, Arnd J. 

Fraktionsvorsitzender 

Hochgartz, Markus 

stellvertr. Fraktionsvorsitzender 
 

Fraktionsgeschäftsstelle 

Servatiusweg 19-23, 53332 Bornheim 

Tel.:     +49 (22 22) 9 95 63 28 

Mobil: 0151 20 74 61 04 

fraktion-buendnis90-

diegruenen@rat.stadt-bornheim.de 

 

   

Bankverbindung: Kreissparkasse Köln  IBAN: DE03370502990049004371  BIC: COKSDE33XXX                www.gruene-bornheim.de 

 

 
 
 
 
 
 
Bornheim, den 09.April 2019 

 
 
 
 
 
 
 
Werte Ausschussvorsitzenden, werter Herr Bürgermeister, 
hiermit bitten wir Sie den folgenden Antrag in die Tagesordnungen  
der nächsten Umweltausschuss-Sitzung und der nächsten 
Sitzung des StEA aufzunehmen. 
 
Mit besten Grüßen 
gez. Markus Hochgartz und Fraktion „Bündnis‘90/Die Grünen“ 
 

 
 
 
Antrag: 
Baurechtliche Festschreibung der Nutzung von Dächern von neuen 
Gewerbeansiedlungen für eine ökologische wirksame Dachbegrünung  
 
Ziel des Antrages ist es den negativen Auswirkungen von Versiegelung durch die 
Entstehung neuer Gewerbeansiedlungen entgegenzuwirken. 
 
Hintergrund 
Die stetige Flächen-Neuinanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche durch 
fortschreitende Urbanisierung, allein in NRW z.Zt. ca. 10ha/Tag, verschärft einerseits die 
Problemlagen im Umwelt- und Naturschutz und sorgt andererseits für einen höheren 
Flächendruck, der wiederum mit einem Verlust von Grün- und Freiflächen und den damit 
verbundenen ökologischen Funktionen einhergeht. Nahezu alle baulichen Vorhaben im Rahmen 
von Neuplanungen sind mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Dabei sieht sich die 
Stadt Bornheim, auch bedingt durch ihre Lage mitten im Köln-Bonner Ballungsraum, verstärkt mit 
der Versiegelung des Stadtgebietes durch Baumaßnahmen im Straßen-, Wohnungs- und 
Gewerbebau konfrontiert. So befinden sich größere Wohnungsbau und Gewerbeansiedlungen in 
der konkreten Planung und weitere Gewerbeflächen von mehreren zehn Hektaren sollen 
Gewerbetreibenden zur Verfügung gestellt werden. 
 
Um zumindest zum Teil die negativen Auswirkungen der damit einhergehenden 
Flächeninanspruchnahme entgegenzuwirken sollen Dachbegrünungen baurechtlich 
festgeschrieben werden.  
 
Dabei lässt sich allgemein bei fachgerechten Aufbau von Dachbegrünungen folgende Punkte 
aufführen (siehe auch „Leitlinien für den Umgang mit Dachbegrünungen in Bebauungsplänen“ 
der Stadt Hannover, 2012 oder auch „Leitfaden Dachbegrünung für Kommunen“, Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt, 2011):  
 

Ö  6Ö  6
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(i) ökologische Vorteile, denn diese  
- sind Standorte für zahlreiche Pflanzenarten, 
- sind Nahrungs-, Brut- und Ruheplatz für zahlreiche Tiere, 
- verbessern die kleinklimatischen Verhältnisse durch Abmilderung von 
Temperaturextremen und Verbesserung der Luftqualität, durch Bindung und Filterung 
von Luftverunreinigungen und durch Erhöhung der Verdunstung), 
- speichern Regenwasser und reduzieren Niederschlagsabflussspitzen und führen zu 
einer zeitverzögerten Abgabe an die Kanalisation, 
- sie verbessern das Arbeits- und Wohnumfeld. 
 

(ii) bautechnische Vorteile 
- Lebensdauer von Dächern wird verlängert, 
- verbesserte Wärmedämmung. 

 
(iii)  zusätzlicher Nutzen 

- Verbesserung der Effizienz von Photovoltaikanlagen (besserer Leistungsgrad wird durch 
Kühlwirkung der Gründächer erreicht), 
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit von Klimaanlagen auf Dachflächen wegen der 
geringeren Aufheizung der Umgebungsflächen, 
- Anerkennung als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme sofern eine Festsetzung im 
Bebauungsplan vorliegt. 

 
(iv) mögliche Nachteile 

- erhöhte technische Anforderungen und damit auch höhere Kosten bei bestimmten 
Dächern, wie z. B. bei großen freitragenden Dächern, 
- geringfügig erhöhter Verfahrensaufwand (Beratung, Bauantrag, Kontrolle), 
- Kunststoff-Folien (Durchwurzelungsschutz), 
- erhöhter Pflegeaufwand. 

 
 
Um dem Rechnung zu tragen beantragt die Fraktion „Bündnis‘90/Die Grünen“ folgende 
baurechtliche Festschreibungen, wie diese auch ähnlich für andere Kommunen mittlerweile 
Anwendung finden 

 
(1) In neuen Gewerbegebieten müssen die Dachflächen von Gebäuden mit einer 

Dachneigung von weniger als 20 Grad dauerhaft und flächendeckend begrünt 
werden. Ausnahmen von der flächendeckenden Dachbegrünungspflicht können 
zugelassen werden, wenn diese im Widerspruch zum Nutzungszweck steht (z. B. 
bei Dachflächen für Belichtungszwecke) bzw. wenn diese zu einem technisch 
oder wirtschaftlich nicht angemessenen Aufwand führt (z.B. bei stützlosen, 
weitspannenden Hallen in leichter Bauweise). In diesen Ausnahmefällen sind bei 
Dächern von weniger als 20 Grad Dachneigung mindestens 25 % der 
Dachflächen dauerhaft zu begrünen. 
Eine Pflicht zur flächendeckenden Dachbegründung kann durch den Einsatz von 
Sonnenergienutzung auf dem entsprechenden Dach flächengleich verringert 
werden jedoch nicht mehr als auf maximal die Hälfte. 

(2) Die Verwaltung prüft weiterhin ob und wie die hier für neue Gewerbegebiete 
geltenden Regelungen auch auf Gewerbeobjekte, die in andern Gebieten der 
Stadt neugebaut oder erweitert werden sollen, angewendet werden können. 
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Umweltausschuss 10.07.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 387/2019-11 

    Stand 06.06.2019 

 
Betreff 
 

Antrag der FDP-Fraktion vom 20.05.19 (Eingang 05.06.2019) betr. Spülmobil 
für Vereine 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Umweltausschuss beauftragt die Verwaltung mit dem Vorstand des StadtBetriebs zu 
erörtern, ob 

1. der StadtBetrieb ein Spülmobil für Vereinsveranstaltungen anschaffen und zur kos-
tenlosen Ausleihe für förderungswürdige Vereine aus der Stadt Bornheim bereithalten 
kann, 

2. der StadtBetrieb oder die Stadt Bornheim für die Anschaffungs- und Unterhaltskosten 
des Spülmobiles Förder-, Haushalts oder Sponsorenmittel beantragen, bereitstellen 
oder akquirieren können.  

 
Sachverhalt 
 
Die Verwaltung hat keine Bedenken, den Vorschlag mit dem Vorstand des StadtBetriebs 
Bornheim zu erörtern.  
 
Die derzeitigen vertraglichen Regelungen und Leistungsvereinbarungen mit dem StadtBe-
trieb Bornheim lassen die Übernahme dieser Aufgaben „Anschaffung und Unterhaltung eines 
Spülmobiles“ im Moment nicht zu. Hierzu wären ein Beschluss des Rates und dann eine An-
passung der Verträge erforderlich. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Antrag 

Ö  7Ö  7
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FDP Fraktion, Bornheim Servatiusweg 19-23, 53332 Bornheim 

Herrn  
Dr. Arnd Jürgen Kuhn 
Vorsitzender des Umweltausschusses 
Rathausstraße 2 
53332 Bornheim 
 

 
 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Kuhn, 

 

hiermit stellen wir gemäß § 3 (1) GeschO den folgenden Antrag für 

die kommende Sitzung des Umweltausschusses: 

 

Spülmobil für Vereine 
 
Der Umweltausschuss beauftragt den Bürgermeister: 
 
1) mit dem Vorstand des Stadtbetriebs zu erörtern, ob der 
Stadtbetrieb ein Spülmobil für Vereinsveranstaltungen anschaffen 
und zur kostenlosen Ausleihe für förderungswürdige Vereine aus der 
Stadt Bornheim bereithalten kann. 
 
2) mit dem Vorstand des Stadtbetriebs zu erörtern, ob die Stadt 
Bornheim oder der Stadtbetrieb für die Anschaffungs- und 
Unterhaltskosten des Spülmobils Förder-, Haushalts- oder 
Sponsorenmittel beantragen, bereitstellen oder akquirieren können. 
 
3) über das Ergebnis der Erörterungen zu berichten.  
 
Begründung: 
 
Vereine in Bornheim greifen bei ihren Veranstaltungen oft auf 
Kostengründen auf Einweg-Geschirr zurück. Im schlimmsten Fall ist 
das Geschirr aus Plastik, so dass wertvolle Ressourcen vergeudet 
werden und vermeidbarer Müll produziert wird. Ein Spülmobil-
Anhänger mit Industrie-Spülmaschine, Porzellangeschirr und 
Metallbesteck würde den Vereinen dabei helfen, eine 
umweltfreundliche Alternative zum Einweg-Geschirr zu verwenden. 

Bornheim, 20. Mai 2019 
 
Nico Rick 
Fraktionsgeschäftsführer 
 
FDP Fraktion Bornheim 
Servatiusweg 19-23 
Haus B 3. OG 
53332 Bornheim 
 
fraktion@fdp-bornheim.de  
www.fdp-bornheim.de  
 
T: 0 22 22 99 56 355  
F: 0 22 22 99 56 400 
 

Ö  7Ö  7
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Die Gemeinde Alfter und andere Kommunen machen mit dem 
Spülmobil gute Erfahrungen, auch die Stadt Bornheim verfügte in der 
Vergangenheit über ein solches Fahrzeug. Nach Ansicht der FDP-
Fraktion sollte die Stadt Bornheim den schonenden Umgang mit 
Ressourcen durch diese Anschaffung fördern. 
 
Damit keine Konkurrenz zu kommerziellen Anbietern von 
Spülmobilen und Catering-Services entsteht, sollte das Mobil 
kostenfrei und ausschließlich an Vereine aus dem Verzeichnis der 
förderungswürdigen Vereine der Stadt Bornheim vergeben werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stefan Klein, Alexander Kreckel, Christian Koch und Fraktion  
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Umweltausschuss 10.07.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 402/2019-11 

    Stand 11.06.2019 

 
Betreff 
 

Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 04.06.2019 betr. Kunstrasen-
plätze und deren Pflege 

 
Sachverhalt 
 
Die große Anfrage der der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 04.06.2019 wird wie folgt 
beantwortet: 
 
Frage 1: Welche Kunstrasenflächen im Stadtgebiet müssen regelmäßig mit Granulat aufge-
füllt werden? 
 
Antwort: Alle Kunstrasensportplätze im Stadtgebiet. 
 
Frage 2: Bei welcher dieser Flächen ist die Stadt verantwortlich, bei welchen andere Träger? 
 
Antwort: Die Stadt ist nur für die Anlage Hersel, Erftstraße verantwortlich. Die übrigen Kunst-
rasenplätze verantworten die jeweiligen Vereine.  
 
Frage 3: Welches Granulat nutzt die Stadt? Wie sind die Erkenntnisse hinsichtlich des Ab-
trags von Mikroplastiken? 
 
Antwort: Für die Pflege und Unterhaltung der Kunstrasenanlage in Hersel, Erftstraße ist der 
StadtBetrieb Bornheim (SBB) mit Leistungsvereinbarung beauftragt. Der SBB verwendet  
EPDM – Neugranulat, grün, Korngröße 0,5-2,0 mm. Es ist umweltverträglich nach der Bo-
denschutzverordnung und der DIN SPEC 18035-7, Ausgabe Oktober 2011.  
 
Das Einstreugranulat wird durchschnittlich einmal jährlich aufgebracht.  
 
Wenn es sich durch die Nutzung der Fläche, den Spielbetrieb und letztendlich durch Erosion 
zum Spielfeldrand hin verlagert hat, wird es im Zuge der Platzpflege wieder gleichmäßig auf 
die Fläche verteilt. Einmal jährlich allerdings wird dann Granulat ergänzt. Es gibt bisher keine 
Erkenntnisse hinsichtlich des Abtrags von Mikroplastiken bei dem verwendeten Granulat.  
 
Frage 4: Ist der Stadt bekannt, welches Granulat auf den nicht von der Stadt gepflegten Plät-
zen verwendet wird? Wenn ja, welches Granulat ist dies und wie sind die Erkenntnisse hin-
sichtlich des Abtrags von Mikroplastiken.  
 
Antwort: Bei den Plätzen, die mit Erbpachtvertrag an die Vereine übergeben wurden oder im 
Eigentum des Vereins (TuS Roisdorf 1930 e.V.) stehen, liegen der Verwaltung keine Infor-
mationen darüber vor, welches Granulat verwendet wird.  
 
Die Wahl des Materials lag im Ermessen der Bauherren der Kunstrasenplätze. Allerdings 
wurden die Vereine bereits im Vorfeld der Planungen seitens der Verwaltung gebeten, hin-
sichtlich des zu verbauenden Materials sehr kritisch zu sein. Die Vereine haben bei der Ver-

Ö  8Ö  8
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wirklichung ihrer Projekte die geltenden DIN Normen beachtet. Gleiches gilt natürlich auch 
für das Material, das bei der laufenden Unterhaltung verwendet wird. 
 
Die Verwaltung hat zu der aktuellen Entwicklung bereits eine Vorabinformation des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes zum Thema an die Vereine weitergereicht und steht mit 
diesen in Kontakt, wenn es darum geht, die Entwicklungen zu beobachten und zu kommuni-
zieren.  
 
Ein Anbieter auf dem Markt bietet zurzeit ein Granulat an, das auf der Basis von Kork herge-
stellt wird. Dieses Material hat aber u.U. einige andere ungünstige Eigenschaften, die evtl. 
nicht zielführend sind. Nach Information der Verwaltung verwendet bisher kein Verein dieses 
Material, so dass keine Erfahrungen geteilt werden können. Die Vereine beobachten -ähnlich 
wie die Verwaltung- den Markt, um zu identifizieren, welches Einstreugranulat alle Anforde-
rungen erfüllt: die der Umwelt, der Verkehrssicherheit und Substanzerhaltung der baulichen 
Anlage.  
 
Frage 5: Welche Möglichkeit hat die Stadt, die Nutzung von Granulat im Stadtgebiet nach 
ökologischen Standards festzulegen.  
 
Antwort: Kann ohne grundlegende rechtliche Ermittlung nicht beurteilt werden.  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Rundbrief StGB Nr. 137/2019 
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Sehr geehrter Herr Kuhn, 
  
wir bitten die folgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Umweltausschusses am 10.07.2019 zu setzen. 
 
In Bornheim haben wir zuletzt vermehrt auf Kunstrasen als auf natürlichen Rasen bei dem Bau von 
Sportanalgen und Spielplätzen gesetzt. Nun ist bekannt, dass Kunstrasenplätze bei falscher Pflege zu 
einem enormen Abtrag von Mikroplastiken führen kann. Neben der Erstaustragung des verwendeten 
Granulats muss jedes Jahr der Rasen mit schätzungsweise 10 Tonnen wiederaufgefüllt werden (Quelle: 
Norwegische Umweltschutzbehörde Miljødirektoratet). 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Stadtverwaltung: 
 

1. Welche Kunstrasenflächen im Stadtgebiet müssen regelmäßig mit Granulat aufgefüllt werden? 
Sind auch bei den Kunstrasenflächen auf Spielplätzen Granulate nachzufüllen? 

2. Bei welchen dieser Flächen ist die Stadt verantwortlich, bei welchen andere Träger. 
3. Welches Granulat nutzt die Stadt? Wie sind die Erkenntnisse hinsichtlich des Abtrags von 

Mikroplastiken bei dem verwendeten Granulat? 
4. Ist der Stadt bekannt, welches Granulat auf den nicht von der Stadt gepflegten Plätzen verwendet 

wird? Wenn ja, welches Granulat ist dies und wie sind die Erkenntnisse hinsichtlich des Abtrags 
von Mikroplastiken 

5. Welche Möglichkeit hat die Stadt die Nutzung von Granulat im Stadtgebiet nach ökologischen 
Standards festzulegen? 

 
 
 
Andrea Gesell                                              Markus Hochgartz                                                   und Fraktion 
 
 

Bornheim, 04. Juni 2019 

Betreff: Kunstrasenplätze und deren Pflege 
 

An den Vorsitzenden des Umweltausschusses 

Herrn Dr. Arnd Kuhn 

 

Rathausstraße 2 

53332 Bornheim 

Ö  8Ö  8
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